
Satzung des Modellsportclub
Allmersbach am Weinberg  e. V.

§ 1 Name, Sitz und Aufgaben des Vereins

(1) Der Verein führt den Namen "Modellsportclub Allmersbach am Weinberg e. V.".
(2) Er hat seinen Sitz in Aspach-Allmersbach am Weinberg.
(3) Er wird im Vereinsregister des Amtsgerichts Backnang eingetragen.
(4) Der Zweck des Vereins ist der Zusammenschluss von Modellsportliebhabern zur Pflege des

Modellsports, des Bastelns, sowie des Erfahrungsaustausches. 
(5) Die für den Zweck des Vereins erforderlichen Mittel werden durch Beiträge und Spenden

aufgebracht.

§ 2 Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus:
a) 1. Vorsitzenden,
b) 2. Vorsitzenden (Stellvertreter des 1. Vorsitzenden),
c) Kassenwart,
d) Schriftwart,
e) Beisitzer.

(2) Die Vorstandsmitglieder werden für 2 Jahre gewählt. Wiederwahl ist zulässig.
Jedes Vorstandsmitglied bleibt solange im Amt, bis ein Nachfolger gewählt ist. 

(3) Der Verein wird in allen Angelegenheiten vom 1. oder 2. Vorsitzenden je allein
vertreten.

(4) Der Schriftwart führt die Protokolle der Vorstandssitzungen und der Mitgliederversammlungen.
Im Falle seiner Verhinderung bestimmt der Vorstand bzw. die Mitgliederversammlung einen
Protokollführer. Die Protokolle sind vom Versammlungsleiter und Schriftwart bzw. Protokollführer
zu unterschreiben.

(5) Die Tätigkeit der Vorstandsmitglieder ist ehrenamtlich. Auslagen können erstattet werden.



§ 3 Mitgliedschaft

(1) Der Verein besteht aus aktiven und fördernden Mitgliedern sowie Ehrenmitgliedern.
(2) Aktive Mitglieder können werden:

Jeder Unbescholtene ab 10 Jahre.
Bei einem minderjährigen Mitglied ist die schriftliche Zustimmung des Erziehungsberechtigten
erforderlich.

(3) Förderndes Mitglied kann jeder werden, der den Verein finanziell, materiell o. ä. unterstützt.
Fördernde Mitglieder haben auf Mitgliederversammlungen kein Stimmrecht.

(4) Zum Ehrenmitglied kann ernannt werden, wer sich in besonderem Maße um den Verein und
dessen Ziele verdient gemacht hat.

(5) Doppelmitgliedschaft in gleichartigen Vereinen ist nur in Ausnahmefällen zulässig und bedarf
der Zustimmung des Vorstands.

§ 4 Beginn und Beendigung der Mitgliedschaft

(1) Die Aufnahme in den Verein erfolgt auf schriftlichen Antrag.
(2) Der Antrag gilt als angenommen, sobald der Vorstand durch Mehrheitsbeschluss zugestimmt hat.
(3) Die Ernennung zum Ehrenmitglied bedarf des Beschlusses einer Mitgliederversammlung nach

einem Antrag des Vorstandes.
(4) Die Mitgliedschaft endet durch:

a) freiwilligen Austritt,
b) Ausschluss,
c) Tod des Mitglieds.

(5) Freiwilliger Austritt ist nur zum Ende eines Jahres möglich. Die Kündigung muss dem Vorstand
schriftlich mitgeteilt werden und spätestens zum 31. 8. erfolgen.

(6) Mit dem Tage des Ausscheidens erlöschen sämtliche Rechte des Mitgliedes gegenüber dem
Verein.

(7) Der Ausschluss eines Mitgliedes erfolgt durch Beschluss des Vorstands bei:
a) Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte,
b) großer Schädigung des Ansehens und der Belange des Vereins, z. B. Unfairness bei
Ausübung des Modellsports, Kameradendiebstahl usw.,
c) Beitragsrückstand von mehr als drei Monaten, wenn nach vorheriger schriftlicher
Aufforderung nicht beglichen wurde. Die Mahnung muss eingeschrieben erfolgen und auf
die Rechtsfolgen bei mangelnder Beitragszahlung hinweisen.
d) Wiederholte Verletzung der Mitgliedspflichten.



§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder

(1) Alle Mitglieder sind verpflichtet, die Aufgaben des Vereins gemäß § 1 Abs. 4 dieser Satzung
zu unterstützen und anfallende Arbeiten auf Anweisung des Vorstands zu erledigen.

(2) Die Satzung ist für alle aktiven und fördernden Mitglieder verbindlich und von diesen schriftlich
anzuerkennen.

(3) Allen Beschlüssen der Mitgliederversammlung ist Folge zu leisten. Jedes Mitglied hat sich nach
den Bestimmungen und Anweisungen der Vorstandsmitglieder und Aufsichtspersonen zu
richten.

(4) Die Mitglieder haben ein Recht auf Benutzung aller Einrichtungen des Vereins, wenn Beiträge
und Gebühren hierfür bezahlt sind.

(5) Alle aufgenommenen aktiven Mitglieder ab 14 Jahre haben Stimme in der Mitgliederversammlung.

§ 6 Beiträge und Gebühren

(1) Sämtliche Mitglieder mit Ausnahme der Ehrenmitglieder sind verpflichtet, den festgesetzten
Beitrag zu entrichten. Bei Aufnahme in den Verein wird eine Aufnahmegebühr erhoben.
Die Höhe der Beiträge und Gebühren bestimmt die Mitgliederversammlung auf Vorschlag des
Vorstandes.
Jugendliche bis 18 Jahre und nicht voll Erwerbstätige zahlen einen ermäßigten Beitrag.

(2) Der Vereinsbeitrag ist ein Jahresbeitrag und im Voraus zu entrichten. Neue Mitglieder, die im
Laufe des Geschäftsjahres ihre Aufnahme beantragt haben, zahlen einen anteiligen
Jahresbeitrag.
Die Beiträge zu den Dachorganisationen des Vereins sind entsprechend den Vorschriften des
Vereins zu bezahlen.
Bei Nichtbezahlung wird das Mitglied automatisch abgemeldet und der rückständige Beitrag
eingezogen.

(3) Stundungen oder Erlass von Beiträgen und Gebühren müssen schriftlich beim Vorstand beantragt
werden.
Der Antrag ist mindestens eine Woche vor Fälligkeit zu stellen.
Die Entscheidung darüber trifft der Vorstand.

(4) Wenn der fällige Beitrag drei Monate nicht bezahlt worden ist und keine Stundung nach § 6 Abs.
3 erfolgt ist, ruht das Stimmrecht.



§ 7 Mitgliederversammlung

(1) Mitgliederversammlungen finden mindestens einmal jährlich statt, die erste spätestens im zweiten Monat des 
Kalenderjahres.

(2) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand mit der Angabe der Tagesordnung und einer
Frist von mindestens 4 Wochen einberufen. In dringenden Fällen kann der Vorstand mit einer Frist von mindestens 7 
Tagen unter Angabe der Tagesordnung eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Die Einberufung 
muss durch den Vorstand in schriftlicher Form "per Brief" oder auf dem elektronischen Postweg erfolgen.

(3) Der Vorsitzende oder sein Stellvertreter leiten die Mitgliederversammlung. Er stellt die Beschlussfähigkeit fest und 
gibt die nicht stimmberechtigten Mitglieder bekannt.

(4) Eine Mitgliederversammlung muss auch einberufen werden, wenn mindestens 1/3 aller Mitglieder die Einberufung 
verlangt. Der Antrag muss schriftlich an den Vorstand erfolgen und begründet sein.
Den Termin der Mitgliederversammlung gem. § 7 Abs. 4 Satz 1 bestimmt der Vorstand. Er darf
nicht später als 2 Monate nach Eingang des Antrages liegen.

(5) Anträge können von allen Mitgliedern gestellt werden. Sie sind mit Begründung spätestens 2 Wochen vor der 
Mitgliederversammlung schriftlich einzureichen. Über die Behandlung verspätet eingegangener Anträge entscheidet 
die Mitgliederversammlung. Dasselbe gilt für Dringlichkeitsanträge.

(6) Die Mitgliederversammlung regelt folgende Aufgaben:
1. Anhörung und Erörterung des Geschäftsberichts des Vorstandes und des Kassenwarts
2. Bericht der Kassenprüfer
3. Entlastung des Kassenwarts
4. Entlastung des Vorstandes
5. Wahl des Vorstandes
6. Wahl der Kassenprüfer
7. Festsetzung der zu leistenden Arbeitsstunden
8. Festsetzung des Betrags für nicht geleistete Arbeitsstunden
9. Anträge zu Satzungsänderungen
10. Anträge des Vorstands sowie der Mitglieder

(7) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn 1/3 der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. Wird 
festgestellt, dass die Mitgliederversammlung beschlussunfähig ist, so hat 
der Vorstand zu einer erneuten Mitgliederversammlung, die innerhalb von 2 Monaten stattfinden muss, einzuladen. 
Diese Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig.

(8) Eine Satzungsänderung kann nur mit 3/4-Mehrheit der stimmberechtigten Anwesenden beschlossen werden.
(9) Die Abberufung des Vorstandes kann nur mit 2/3-Mehrheit der stimmberechtigten Anwesenden

beschlossen werden.
(10) Die Auflösung des Vereins kann nur mit 3/4-Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden.
(11) Sonstige Beschlüsse bedürfen der einfachen Mehrheit der stimmberechtigten Anwesenden.
(12) Über die Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu führen. Es muss vom Versammlungsleiter und dem Schriftwart 

bzw. Protokollführer unterzeichnet werden.



§ 8 Kassenprüfung

(1) Von der Mitgliederversammlung werden zwei Kassenprüfer und ein Ersatzprüfer gewählt.
(2) Die Kassenprüfer haben die Kasse und die Bücher jährlich zu prüfen und der

Mitgliederversammlung hierüber zu berichten.

§ 9 Modellsport

(1) Die Beteiligung an internen Veranstaltungen steht allen Mitgliedern offen und ist nicht an besondere Leistungen 
gebunden. Oberste Gebote aller Veranstaltungen sind sportliche Fairness und gegenseitige Rücksichtnahme.
Der Verein arbeitet mit seinen Dachorganisationen zusammen, d. h. er beteiligt sich an Sitzungen, Schulungen, 
übernimmt Richtlinien und ggf. Ämter.

(2) Jedes Modellflugsport betreibende Mitglied ist verpflichtet, eine Haftpflichtversicherung nachzuweisen.
(3) Für den Flugplatz gilt eine besondere Flugplatzordnung, die vom Vorstand beschlossen wird.

§ 10 Vereinseigentum

Jegliche, dem Verein zufließende Gelder, wie Spenden, Zuschüsse usw. sowie alle gespendeten
Materialien, Maschinen und Einrichtungsgegenstände sind Eigentum des Vereins und dürfen
weder zurückverlangt noch angefochten werden.

§ 11 Gemeinnützigkeitsregelung

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte 
Zwecke“ der Abgabenordnung. Zweck des Vereins ist in
§ 1 Abs. 4 dieser Satzung geregelt.

(2) Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
(3) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 

Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins
(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder 

durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden.
(5) Bei Auflösung der Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen

des Vereins an die Gemeinde Aspach, die es unmittelbar und ausschließlich für
gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 



§ 12 Gerichtsstand

Der Gerichtsstand des Vereins ist Backnang.

Rielingshausen, den 22. Februar 2008


